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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 

 

wie jedes Jahr möchten wir gemeinsam den Winter vertreiben und den Frühling begrüßen –  

z. B. heute Abend zum traditionellen Hexenbrennen in vielen Ortsteilen der Gemeinde.  

 

Und gleich am 01. Mai 2025 findet – 

bereits zum zweiten Mal - der Kunst- 

und Handwerkermarkt am Wasserturm 

in Großdubrau statt. Wir wünschen den 

Organisatoren, Helfern und Händlern 

ein gutes Gelingen. 

 

Zum gleichen Datum startet auch 

wieder das Elektroporzellanmuseum 

Margarethenhütte in das Museumsjahr. Unter anderem wird das Gestein des Jahres 2025 – 

der Ton – gewürdigt. 

   

Schauen Sie doch gerne mal vorbei!  Wir freuen uns auf einen friedlichen und fröhlichen Start 

in die Saison der Feste und Events.  

 

Ein wichtiger Hinweis noch in eigener Sache: 

Am Freitag, 02.05.2025 hat das Gemeindeamt – 

wie Freitag‘s üblich – keine Sprechzeit und die 

Mitarbeiter sind auch telefonisch nicht 

erreichbar. 

  

Lassen Sie uns gemeinsam den Frühling willkommen heißen! 

 
Ihr Bürgermeister  

Hardy Glausch  
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Inhaltsverzeichnis: 

1. Öffentliche Bekanntmachungen 

 

- Einladung zur öffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses am 07.05.2025 

- Einladung zur öffentlichen Sitzung des Technischen Ausschusses am 08.05.2025 

- Beschlüsse aus der Sitzung des Gemeinderates vom 27.03.2025 

- Herzlichen Glückwunsch allen Jubilaren im Monat Mai 2025 

- Ausschreibung eines Grundstücksverkaufs - Waldgrundstück Crosta 

- Bekanntmachung über die Planfeststellung für das Vorhaben „S 107 – Neubau einer 

Radverkehrsanlage zwischen Quatitz und Jeschütz“ – Auslegung des 

Planfeststellungsbeschlusses – 

2. Informationen aus der Verwaltung 

 
- Information aus der Meldestelle – Änderungen beim Lichtbild ab Mai 2025 

- Zahlungserinnerung zur Grund- und Gewerbesteuer zum 15.05.2025 

3. Informationen aus dem Gemeindegebiet 

 

 

- Verkehrshinweis zur B 156, Ausbau nördlich Niedergurig, 4. Bauabschnitt 

- Hexenbrennen im Gemeindegebiet 

- Kunst- und Handwerkermarkt am 01.05.2025 am Wasserturm Großdubrau 

- Elektroporzellanmuseum Margarethenhütte - Eröffnung des Museumsjahres 

- 175 Jahre Feuerwehr Baruth mit Maibaumwerfen vom 16. bis 18.05.2025 

- Tanz-Nacht Commerau am 17.05.2025 

- Jugend- und Familienarbeit WIRKT!“ – auch im Rahmen der 48-Stunden-Aktion 2025 

Die nächste Ausgabe erscheint voraussichtlich in der 19. Kalenderwoche. 
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1. Beginn öffentliche Bekanntmachungen 
 

 

E i n l a d u n g 
 

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Großdubrau, 
 

am Mittwoch, den 07.05.2025 findet um 19.00 Uhr 
im Vereinshaus Großdubrau, Ernst-Thälmann-Straße 9b 

die nächste öffentliche Sitzung 
des Verwaltungsausschusses statt. 

 
Ich lade Sie dazu recht herzlich ein. 

 
 
 Tagesordnung  

 

TOP 1 Bestätigung der Niederschrift vom 12.03.2025 
 
TOP 2 Beschlusskontrolle und Informationen des Bürgermeisters 
 
TOP 3 Fragestunde gemäß §44(3) SächsGemO (z.B. Einwohner und Gemeinderäte) 
 
TOP 4 Beratung und Beschlussempfehlung zur Berufung eines Beauftragten für 

sorbische Angelegenheiten nach § 5 der Satzung der Gemeinde Großdubrau 
zur Förderung der sorbischen Sprache und Kultur  

 
TOP 5 Beratung und Beschlussfassung / -empfehlung zum Verkauf von 

gemeindeeigenen Grundstücken 
- Commerau, Teil von 25/6 
- Großdubrau, 676a, Gärten August-Bebel-Straße 

 
TOP 6 Beratung einer neuen Feuerwehrgebührensatzung – 1. Lesung 

 
 
Es schließt sich ein nichtöffentlicher Teil an 
 

  
 

Hardy Glausch 
Bürgermeister 
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E i n l a d u n g 

 
Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Großdubrau, 

 
am Donnerstag, den 08.05.2025 findet um 19:00 Uhr 
im Vereinshaus Großdubrau, Ernst-Thälmann-Straße 9b 

die nächste öffentliche Sitzung des  
Technischen Ausschusses Großdubrau statt. 

 
Ich lade Sie dazu recht herzlich ein. 

 
Tagesordnung  

 
TOP 1 Bestätigung der öffentlichen Niederschriften vom 13.02.2025 und 13.03.2025  

sowie der nichtöffentlichen Niederschrift vom 08.04.2025 
 
TOP 2 Beschlusskontrolle und Informationen des Bürgermeisters 
 
TOP 3 Fragestunde gemäß §44(3) SächsGemO (z.B. Einwohner und Gemeinderäte) 
 
TOP 4 Beratung und Beschlussempfehlung zum barrierefreien Umbau der Markttoilette 
 
TOP 5 Beratung und Beschlussempfehlung zur Prioritätenliste zum Ausbau der 

Bushaltestellen im Gemeindegebiet   
 
TOP 6 Beratung und Beschlussfassung zu Bauangelegenheiten  

- Grünes Klassenzimmer im Bildungscampus 
 
TOP 7 Auswertung des Mobilen Gestaltungsbeirats zum Großdubrauer 

Bildungscampus 
 

 
Hardy Glausch 
Bürgermeister 
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Beschlüsse aus der Sitzung des Gemeinderates vom 27.03.2025 
 
Beschluss-Nr.: GR 17/03/2025 bis 19/03/2025 
Berufung der Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehr Großdubrau nach § 14 Abs. 
13 der Feuerwehrsatzung der Gemeinde Großdubrau 

Ortswehrleiters Crosta 
Stellvertretenden Ortswehrleiters Crosta 
Ortswehrleiters Sdier  

 
Die Berufungsurkunden wurden den Führungskräften nach Beschlussfassung durch den 
Bürgermeister übergeben. 

 
Beschluss-Nr.: GR 20/03/2025   
Beratung und Beschlussfassung zum Verkauf von gemeindeeigenen Grundstücken 
5.1. Verkauf Flurstück 676a Gemarkung Großdubrau (ehemals Gärten an A.-Bebel-
Straße) 
 

Den Nachbarparteien wurde der Kauf eines 3 m breiten Streifens zur Arrondierung der 
eigenen Flächen angeboten, teilweise liegen Annahmen mit Bedingungen, teilweise auch 
Gegenangebote vor. Ein Rückschreiben zur Ausschließlichkeit des Angebotsgegenstandes 
ist in Vorbereitung, die Entscheidungen stehen damit noch aus.   

 
Beschluss-Nr.: GR 21/03/2025   
Beratung und Beschlussfassung zum Verkauf von gemeindeeigenen Grundstücken 
5.2. Verkauf Flurstück 396/ 36 der Gemarkung Crosta – Waldfläche 
 

Die Ausschreibung erfolgte erstmalig im Elektronischen Amtsblatt Nr. 14/2025 am 
28.03.2025, bis zur Ausschreibungsfrist am 05.05.2025 wird es weiterhin in gekürzter 
Version im Amtsblatt veröffentlicht. Der komplette Ausschreibungstext ist auf der 
Homepage verfügbar.  

 
Beratung und Beschlussfassung zum Verkauf von gemeindeeigenen Grundstücken 
5.3. Ver- und Ankauf (Flächentausch) für den Ersatzneubau der Radwegebrücke Sdier 
 

Eine Rückmeldung zur Entscheidung des Bischöflichen Stuhls zum Landtausch liegt noch 
nicht vor.  

 
Beschluss-Nr.: GR 23/03/2025   
Beratung und Beschlussfassung zu Vergaben:  
6.1. Vergabe Löschwasserzisterne Wasserturm 
 

Der Auftrag wurde am 28.03.2025 erteilt. Bei der Bauanlaufberatung am 24.04.2025 
wurden Lieferverzögerungen für den Fertigteilbehälter angezeigt, es ist eine Verschiebung 
der Bauzeit um 2 Monate zu befürchten. 
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Beschluss-Nr.: GR 24/03/2025   
Beratung und Beschlussfassung zur „IKZ Stadt Bautzen und Umlandgemeinden zur 
Bündelung von Ansiedlungsbemühungen von Unternehmen und Wohneigentümern 
(Entwicklungsmanagement) 
 

Der vorsorgliche Beschluss legitimiert zunächst die Interessensbekundung zur 
Zusammenarbeit, welche in Vorbereitung eines STARK-Förderantrages der Stadt Bautzen 
vom Bürgermeister abgegeben wurde; eine Zweckvereinbarung ist derzeit noch nicht in 
Abstimmung. 

 
Beschluss-Nr.: GR 25/03/2025 
Beratung und Beschlussfassung zur Prioritätenliste für Straßenbau- bzw. 
Instandsetzungsarbeiten 2025 
 

Bauanlaufberatung war am 22.04.2025 für Commerau – Dorfring, mit dem Bau wurde 
begonnen, Fertigstellung ist für Mitte Mai zu erwarten 
 
Für Kronförstchen, Waldstraße und Särchen ist derzeit die Angebotseinholung in Arbeit. 

 
 
Hinweis:  Laut §36b Satz 2 der SächsGemO erfolgt die Bekanntgabe erst nach Bestätigung 

der Niederschrift. Daher erfolgt die Bekanntgabe der Beschlüsse immer erst nach 
der erfolgten, darauffolgenden Sitzung. 

 
 
Ausschreibung eines Grundstücksverkaufs- Waldgrundstück Crosta 
 

Die Gemeinde Großdubrau bietet ein Waldgrundstück in 02694 Großdubrau OT Crosta, Zur 
Alten Schlosserei zum Verkauf an:  
 

• Lage: 02694 Großdubrau OT Crosta, Zur Alten Schlosserei  

• Flurstück: 396/36  

• Gemarkung: Crosta  

• Größe: 946 m²  

• Aufwuchs: Bäume und Sträucher, unbewirtschaftete Waldfläche 
 

Die komplette Ausschreibung befindet sich unter: https://www.grossdubrau.de/ausschreibung-
eines-grundstuecksverkaufs-waldgrundstueck-crosta.html  
 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Bauverwaltungsamtsleiterin, Frau Eckstädt – 
035934/686-22 bzw. bauamt@grossdubrau.de oder an die Sachbearbeiterin Liegenschaften, 
Frau Feiereisen – 035934/686-20 bzw. liegenschaften@grossdubrau.de  
 
Hardy Glausch 
Bürgermeister  
 
 

  

https://www.grossdubrau.de/ausschreibung-eines-grundstuecksverkaufs-waldgrundstueck-crosta.html
https://www.grossdubrau.de/ausschreibung-eines-grundstuecksverkaufs-waldgrundstueck-crosta.html
mailto:bauamt@grossdubrau.de
mailto:liegenschaften@grossdubrau.de
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Herzlichen Glückwunsch allen Jubilaren im Monat Mai 2025  

Wir wünschen für das kommende Lebensjahr alles Gute, Gesundheit und persönliches 

Wohlergehen.  

 

02.05.1950 Steffen Nebelung in Großdubrau                            75 Jahre 

08.05.1950 Angelika Wödl in Klix                       75 Jahre 

13.05.1945 Gernot Otto in Großdubrau                            80 Jahre 

14.05.1950 Irene Frenzel in Crosta                     75 Jahre 

19.05.1945 Angelika Hatz in Großdubrau                            80 Jahre 

21.05.1930 Ilse Janowski in Sdier                      95 Jahre 

 

Die_Gemeindeverwaltung  

 

Glückwünsche zur Eisernen Hochzeit 

 

Das Fest der Eisernen Hochzeit begehen am 13.05.2025 Frau Marlies und Herr Günter 
Schulze in Großdubrau. 
 
Der Bürgermeister, der Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung gratulieren ganz herzlich.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Wenn Sie nicht im elektronischen Amtsblatt veröffentlicht werden wollen, wenden Sie sich 

bitte persönlich an das Pass- und Meldeamt Großdubrau. Bereits bestehende 
Übermittlungssperren behalten auch für die Glückwünsche im Amtsblatt ihre Gültigkeit. 
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Bekanntmachung 
über die Planfeststellung für das Vorhaben  

„S 107 – Neubau einer Radverkehrsanlage zwischen Quatitz und Jeschütz“ 
– Auslegung des Planfeststellungsbeschlusses – 

 
I. 
 

Die Landesdirektion Sachsen hat den Plan für das Vorhaben „S 107 – Neubau einer 
Radverkehrsanlage zwischen Quatitz und Jeschütz“ mit Planfeststellungsbeschluss vom 14. 
März 2025, Gz.: 32-0522/1536/16, gemäß § 39 Abs. 1 Sächsisches Straßengesetz 
(SächsStrG) in Verbindung mit § 1 des Gesetzes zur Regelung des Verwaltungsverfahrens- 
und des Verwaltungszustellungsrechts für den Freistaat Sachsen (SächsVwVfZG) und 
§ 74 und 75 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) festgestellt. 
 

II. 
 

Eine Ausfertigung des Planfeststellungsbeschlusses mit Rechtsbehelfsbelehrung und eine 
Ausfertigung der festgestellten Unterlagen liegen in der Zeit  
 

vom 22. April 2025 bis 7. Mai 2025 
 

in der Gemeindeverwaltung Großdubrau, Ernst-Thälmann-Straße 9, 02694 Großdubrau, 
während der Dienststunden 
 

Montag  09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.00 Uhr 
Dienstag 09.00 bis 11.30 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr 
Mittwoch 09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.00 Uhr 
Donnerstag 09.00 bis 11.30 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr 
Freitag  09.00 bis 12.00 Uhr 

 
zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 
 
Am Montag, Mittwoch und Freitag ist die Gemeindeverwaltung geschlossen. Die 
Einsichtnahme ist jedoch ohne Terminabsprache möglich. Dafür befindet sich am 
Gemeindeamt eine Klingel, die außerhalb der Öffnungszeiten für die Einsichtnahme genutzt 
werden kann. 
 

III. 
 

Der Planfeststellungsbeschluss wird denjenigen, über deren Einwendungen entschieden 
worden ist und den Vereinigungen nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG, über deren 
Stellungnahmen entschieden worden ist, zugestellt. 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Beschluss gegenüber den übrigen Betroffenen als 
zugestellt (§ 74 Abs. 4 Satz 3 VwVfG). 
Die Bekanntmachung ist einschließlich des Planfeststellungsbeschlusses und der 
planfestgestellten Planunterlagen während des vorgenannten Zeitraums auch auf der 
Internetseite der Landesdirektion Sachsen unter 
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https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung unter der Rubrik Infrastruktur – Staatsstraßen – 
einsehbar. Für die Vollständigkeit und Übereinstimmung der im Internet veröffentlichten 
Unterlagen mit den amtlichen Auslegungsunterlagen wird keine Gewähr übernommen. Der 
Inhalt der zur Einsicht ausgelegten Unterlagen ist maßgeblich. 
Der Planfeststellungsbeschluss und die festgestellten Pläne können auch bei der 
Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Dresden, Olbrichtplatz 1, 01099 Dresden, nach 
telefonischer Terminvereinbarung eingesehen werden. 
 
Großdubrau, den 07.04.2025 
 
gez. Hardy Glausch 
Bürgermeister Gemeinde Großdubrau  
Im Auftrag der Landesdirektion Sachsen 
 

 
 
 
 

Ende öffentliche Bekanntmachungen 
  

https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung
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2. Beginn Informationen aus der Verwaltung 
 
 

Information aus der Meldestelle – Änderungen beim Lichtbild ab Mai 2025 

Am 11. Dezember 2020 ist das Gesetz zur Stärkung der Sicherheit im Pass-, Ausweis- und 
ausländerrechtlichen Dokumentenwesen im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden. Im Zuge 
dessen sind ab dem 01. Mai 2025 für die Beantragung hoheitlicher Identitätsdokumente 
papierbasierte Passbilder nicht mehr zugelassen. Lichtbilder für Identitätsdokumente 
müssen ab diesem Zeitpunkt von Fotostudios ausschließlich in elektronischer Form über 
gesicherte elektronische Übermittlungswege zum Meldeamt übermittelt werden.* 

Alternativ kann das Meldeamt Lichtbilder vor Ort in der Behörde elektronisch aufnehmen und 
medienbruchfrei in den Antragsprozess übernehmen. Die Geräte wurden durch die 
Gemeindeverwaltung Großdubrau bereits 2024 bestellt, einen Liefertermin gibt es bislang 
noch nicht. Unbestätigten Informationen zufolge kann sich die Lieferung aller Meldestellen mit 
der notwendigen Technik noch bis in den Herbst hineinziehen.  

Nach aktuellem Stand muss bei der Beantragung von Personalausweis und / oder 
Reisepass ab Mai 2025 ein digitales Lichtbild über ein Fotostudio übersandt werden.  

Registrierte Fotodienstleister finden Sie unter nachfolgenden Links: 

https://www.dm.de/services/services-im-markt/fotoservice/passbild-service-51462 

https://alfo-passbild.com/fotograf-in-der-naehe/ 

Für Fragen zum Antragsprozess von Personalausweisen bzw. Reisepässen stehen Ihnen die 
Mitarbeiter der Meldestelle Herr Hutnik – 035934/686-15 bzw. meldestelle@grossdubrau.de  
und Herr Bergel – 035934/686-14 bzw. kultur@grossdubrau.de zur Verfügung. 

* Quelle: https://www.bmi.bund.de/DE/startseite/startseite-node.html 

 

 
Zahlungserinnerung zur Grund- und Gewerbesteuer zum 15.05.2025 
 
Am 15. Mai 2025 sind die Grundsteuer und die Gewerbesteuervorauszahlung für das  
II. Quartal 2025 fällig. 
 
Wir bitten alle Steuerzahler, die nicht am SEPA-Lastschriftverfahren teilnehmen, dafür zu 
sorgen, dass die Zahlungen termingerecht eingehen. 
 
Bei verspäteter Zahlung werden Säumniszuschläge und Mahngebühren erhoben. 
 
 
Hardy Glausch 
Bürgermeister   
 

 Ende Informationen aus der Verwaltung  
 

  

https://www.dm.de/services/services-im-markt/fotoservice/passbild-service-51462
https://alfo-passbild.com/fotograf-in-der-naehe/
mailto:meldestelle@grossdubrau.de
mailto:kultur@grossdubrau.de
https://www.bmi.bund.de/DE/startseite/startseite-node.html
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3. Beginn Informationen aus dem Gemeindegebiet 
 

Verkehrshinweis zur B 156, Ausbau nördlich Niedergurig, 4. Bauabschnitt 

Die Arbeiten am Ausbau haben inzwischen begonnen. Auf unserer Homepage unter:  
Verwaltung – Bauamt - Verkehrshinweis zur B 156, Ausbau nördlich Niedergurig, 4. Bauabschnitt 
https://www.grossdubrau.de/verkehrshinweis-zur-b-156-ausbau-noerdlich-niedergurig-4-
bauabschnitt.html 
 

Update: 
Seit dem 7. April 2025 laufen die Bauarbeiten für den zweiten Teilabschnitt des Ausbaus der 
B 156. Dieser betrifft einen etwa 400 Meter langen Bereich rund um die Kreuzung B 156/K 
7211 in Höhe der Heidefarm. Die Fertigstellung dieses Abschnittes ist bis Ende August 
geplant. 
 

Im Zuge des zweiten Bauabschnitts wird die Anbindung der K 7211 nach Großdubrau 
vollständig gesperrt. Die Umleitung von Großdubrau nach Sdier erfolgt über Brehmen. Die 
Zufahrt zur Heidefarm sowie die K 7211 in Richtung Klix bleiben weiterhin befahrbar. 
 

   

https://www.grossdubrau.de/verkehrshinweis-zur-b-156-ausbau-noerdlich-niedergurig-4-bauabschnitt.html
https://www.grossdubrau.de/verkehrshinweis-zur-b-156-ausbau-noerdlich-niedergurig-4-bauabschnitt.html
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Hexenbrennen im Gemeindegebiet 
 
Am 30.04.2025 findet in vielen Ortsteilen das traditionelle Hexenbrennen statt, anbei ein 
Auszug der Veranstaltungen, welche wir öffentlich bekannt machen dürfen:  
 
Der Heimatverein Spreewiese e.V. lädt ab 17 Uhr 
alle auf die Wiese hinter der kleinen Spree ein. Es 
gibt einen Wettbewerb mit Preisverleihung der 
schönsten Hexe. 
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Kunst- und Handwerkermarkt am 01.05.2025 am Wasserturm Großdubrau 
 

         
 

Elektroporzellanmuseum Margarethenhütte - Eröffnung des Museumsjahres 
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175 Jahre Feuerwehr Baruth mit Maibaumwerfen vom 16. bis 18.05.2025 
 

 
 

 
Tanz-Nacht Commerau am 17.05.2025 

 

 

  



 
Elektronisches Amtsblatt der Gemeinde Großdubrau 

lfd. Nr. 20/2025 vom 30.04.2025 

 

 

Impressum:   Seite 15 von 15 
 

Herausgeber: Gemeindeverwaltung Großdubrau  

Redaktion: Gemeindeverwaltung Großdubrau, Amtsblattredaktion, Fotos aus eigenem Archiv 

Verantwortlich für Inhalte der amtlichen Mitteilungen der Gemeinde: Bürgermeister Hardy Glausch 

Eingestellt auf der Homepage am: 30.04.2025 

Eingestellt von: Herrn Karsten Bergel im Auftrag von Bürgermeister Hardy Glausch 

„Jugend- und Familienarbeit WIRKT!“ – auch im Rahmen der 48-
Stunden-Aktion 2025 
 
Vom 23. bis 25. Mai 2025 werden wieder hunderte Jugendliche aus 
Jugendclubs, Cliquen, Jungen Gemeinden, Jugendfeuerwehren, 
Sportvereinen, Initiativen und Schulen im Landkreis Bautzen gut 
sichtbar für alle in leuchtend roten, von den Sparkassen gesponsorten 
Shirts etwas Bleibendes und Gemeinnütziges für ihren Heimatort 
schaffen und initiieren.  
 

Die Kampagne „Jugend- und Familienarbeit WIRKT!“ Jugend- & Familienarbeit WIRKT“ setzt 
sich für die gesellschaftliche Bedeutung von Jugendarbeit und Familienbildung im Landkreis 
Bautzen ein. Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- 
und Jugendschutz sowie Familienbildung sind mit einem verbindlichen Auftrag zur 
Zukunftssicherung im Landkreis zu sehen: lokal, verbindend, lösungsorientiert, demokratisch 
und für alle zugänglich bietet das Arbeitsfeld niedrigschwellige Chancen zur Entfaltung, 
Entwicklung und Mitwirkung für Kinder, Jugendliche, Familien und Ehrenamtliche! Die 48-
Stunden-Aktion bewirkt Nützliches für die ländlichen Kommunen und befördert die dörfliche 
Kommunikation. Eltern, Nachbarn und Bekannte unterstützen die Jugendlichen bei ihren 
Projekten und schaffen so etwas Ganzheitliches. Das stärkt nicht nur das 
Gemeinschaftsgefühl sondern fördert auch die Identifikation mit dem Heimatort und steht für 
ein respektvolles und wertschätzendes Miteinander! Die Verzahnung beider Projekte soll 2025 
einmal mehr sichtbar machen, was ehren- und hauptamtlich im Bereich der Jugendarbeit 
getan wird und erreicht werden kann.  
 

Bisher haben sich unter anderem bereits die Jugendclubs aus Räckelwitz, Kleinwolmsdorf und 
Frankenthal sowie der Hort „Regenbogenland“ aus Radeberg angemeldet ebenso wie die 
Jugendfeuerwehren Schmorkau und Hochkirch sowie die Initiative „The PaKu flying Rolls“ aus 
Panschwitz-Kuckau 
Die Projektauswahl im Rahmen des „Sonderpreises der Sparkassen“ und der Entscheid über 
die Höhe der einzelnen Prämierungen finden in diesem Jahr auch wieder erst nach der Aktion 
statt. Zu den Bewertungskriterien für die eingereichten Projekte gehören Aspekte wie 
Gemeinnützigkeit, die Wirksamkeit des Projektes in der Öffentlichkeit, Nachhaltigkeit und der 
Ideenreichtum der Aktionsgruppe. Nicht bewertet werden jedoch die Zahl der beteiligten 
Jugendlichen oder die finanzielle Dimension der Umsetzung. Auch muss das Preisgeld nicht 
zwangsläufig für die Aktion eingesetzt werden, sondern steht der Initiativgruppe zur freien 
Verfügung. Wer also schon bei der Planung seines Projektes die oben aufgeführten Kriterien 
einfließen lässt, steigert seine Chancen! Zum vierten Mal wird zudem ein weiterer Preis in der 
zusätzlichen Kategorie „Tier- und Umweltschutz“ vergeben. Wer dabei sein will, muss seine 
Gruppe mit seinem Projekt im Nachgang des Aktionswochenendes dafür anmelden. Alle 
Unterlagen dazu finden sich auf der Aktionswebsite. 
Bis 20. April 2025 nehmen die Regionalbüros Gruppenanmeldungen entgegen. Anmelden 
können sich interessierte Gruppen auch unter www.48h-bautzen.de.  
 
Hinweis:  Alle Informationen und Angaben stammen von den Unternehmen/ Vereinen/ etc., 

für die Inhalte sind ausschließlich die Einreicher verantwortlich. 
 

 

Ende Informationen aus dem Gemeindegebiet 

http://www.48h-bautzen.de/

